
Zu kaufen gesucht

Es kommt vermehrt vor, dass sich Fa-

milien nicht nach dem klassischen 

Mutter-Vater-Kind-Modell zusammen-

setzen. Das gesetzliche Erbrecht wird 

den so entstehenden Patchwork-Situa-

tionen – aus Sicht der Beteiligten – o! 

nicht gerecht. Und gängige Begünsti-

gungsvarianten unter Ehegatten (ehe-

vertragliche Vorschlagszuweisung, 

Nutzniessung) funktionieren diesfalls 

nicht wie gewünscht.

Herr und Frau S. haben eine gemein-

same Tochter. Der Sohn von Herrn S. 

aus erster Ehe betrachtet Frau S. in Min-

ne als Mutter. Die Familienmitglieder 

sind der gemeinsamen Au%assung, dass 

beim Ableben des einen Ehegatten der 

andere das gesamte eheliche Vermögen  

zugesprochen erhalten soll und die 

 beiden Kinder sich einst den Nachlass 

des Zweitversterbenden häl!ig au!eilen 

werden. Da sie sich (heute) so gut ver-

stehen, verzichten sie auf eine ausdrück-

liche Regelung. 

Stirbt in unserem Fall Frau S. zuerst, 

geht ihr Vermögen gesetzlich auf die ge-

meinsame Tochter und den Ehemann 

über; stirbt dann Herr S. als zweiter, tei-

len sich Sohn und Tochter dessen Nach-

lass. Stirbt Herr S. zuerst, erben neben 

der Ehefrau seine beiden Kinder; beim 

späteren Ableben von Frau S. ist ledig-

lich die Tochter erbberechtigt. Sind sich 

die überlebenden Familienmitglieder 

bei der Erbteilung (immer noch) einig, 

können sie wohl mit einigen Kni%en – 

und verbunden mit schenkungssteuer-

rechtlichen Konsequenzen – zum ge-

wünschten Ergebnis gelangen. Jedoch 

ist denkbar, dass sich mit der Zeit die 

Absichten der Kinder ändern, weil sich 

ihre eigene wirtscha!liche Situation un-

erwartet entwickelt hat, oder sie unter 

Drittein'uss geraten. 

Am sinnvollsten ist daher eine leb-

zeitige Lösung unter Einbezug aller 

Beteiligten. Deshalb ist der Familie S., 

bei der glücklicherweise Einigkeit be-

steht, dringend anzuraten, einen Erb- 

und Erbverzichtsvertrag abzuschlies-

sen. Dies hätte später auch praktische 

Vorteile. Ein solches Gebilde ist in dem 

Sinne nicht *x, als Bedingungen aufge-

nommen werden können (zum Beispiel 

Wiederverheiratungs- oder Demenz-

klausel). So wird im Ergebnis der Wille 

der Beteiligten umgesetzt und dennoch 

möglichen Entwicklungen Rechnung 

getragen. 

Die Absichten der Ehegatten in sol-

chen Patchwork-Konstellationen kön-

nen sehr unterschiedlich sein: Bevor-

zugung der eigenen Nachkommen; 

Behandlung aller Nachkommen, wie 

wenn sie gemeinsam wären; Meistbe-

günstigung des überlebenden Ehegat-

ten; beim Tod dieses Ehegatten soll der 

bei ihm noch vorhandene Erbteil an die 

Verwandtscha! des Erstverstorbenen 

zurückfallen und so weiter. Die Kunst 

ist, diese Motive unter Berücksichtigung 

der P'ichtteilsrechte und dem Risiko 

der «falschen» Versterbensreihenfolge  

unter einen Hut zu bringen. Da sich 

 jeder Fall anders präsentiert, lohnt sich 

eine fachkundige Beratung. 
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